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2 Das Recht auf Verteidigung wird während des 
gesamten Strafverfahrens gewährleistet.

1 Jeder Bürger kann sich mit Eingaben (Vor
schlägen, Hinweisen, Anliegen oder Beschwerden) 
an die Volksvertretungen, ihre Abgeordneten oder 
die staatlichen und wirtschaftlichen Organe wenden. 
Dieses Recht steht auch den gesellschaftlichen Orga
nisationen und den Gemeinschaften der Bürger zu. 
Ihnen darf aus der Wahrnehmung dieses Rechts 
kein Nachteil entstehen.
2 Die für die Entscheidung verantwortlichen Or
gane sind verpflichtet, die Eingaben der Bürger 
oder der Gemeinschaften innerhalb der gesetzlich 
vorgeschriebenen Frist zu bearbeiten und den An
tragstellern das Ergebnis mitzuteilen.

1 Für Beschwerden gegen Entscheidungen zen
traler Organe des Ministerrates ist der Ministerrat 
zuständig.
2 Für Beschwerden gegen Leitungsentscheidun
gen des Ministerrates, des Obersten Gerichts oder 
des Generalstaatsanwalts ist der Staatsrat zuständig.

1 Für Beschwerden gegen Entscheidungen ört
licher Staatsorgane ist der Leiter des Organs zu
ständig, welches die angefochtene Entscheidung
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